
DEUTSCHER VOVINAM VIET VO DAO FACHVERBAND E.V. 
Fachverband für vietnamesischen Kampfsport und Kampfkunst 

 

PRÄSIDENT 

 

 
 

 

Präsident Mobil  0173/8441481 Registereintrag Nr.14353 Bankverbindung: 
Dietmar Thom Mail: praesident@vovinam-dvvf.de Amtsgericht Frankfurt a.M. -  Sparkasse Böblingen 
Agilolfingerstr. 14  Registergericht Kto 108 902 
81543 München  Steuer-Nr: 45 250 10637 K 18 BLZ 603 501 30 
  Finanzamt Frankfurt am Main III  

 

 

 
Dietmar Thom, Agilolfingerstr. 14, 81543 München 
 

 
an alle Mitgliedsvereine und  
den Vorstand des DVVF 

DIETMAR THOM 
Agilolfingerstr. 14, 81543 München 
Mobil: 0173/8441481 

E-Mail:  

praesident@vovinam-dvvf.de 
Homepage: www.vovinam-dvvf.de 
 
 

Einberufung der DVVF-Delegiertenversammlung 2020 
 
hiermit berufe ich im Namen des Vorstands die ordentliche Delegiertenversammlung des DVVF für das 
Jahr 2020 ein.  
 
Datum: Samstag, 14. November 2020, 15 Uhr  
Ort: virtuell per Zoom, Einwahllink folgt mit getrennter Mail 
 
Tagesordnung  
1. Eröffnung / Begrüßung  

2. Mandatsprüfung, Feststellung der Beschlussfähigkeit  

3. Beschluss über Tagesordnung und satzungsgemäße Einberufung der Versammlung  

4. Bericht des Präsidenten  

5. Bericht der Vizepräsidenten und der Referenten  

6. Aussprache zu den Berichten  

7. Bericht Schatzmeister Jahresabschluss 2019 und zur finanziellen Situation 

8. Bericht der Kassenprüfer, Genehmigung des Jahresabschluss 2019, Beschluss über die Entlastung 
des Vorstands 

9. Neuwahlen 
a) Bildung eines Wahlausschusses  
b) Entlastung der bisherigen Vorstandschaft  
c) Neuwahlen des neuen Vorstands 

10. Diskussion und Beschluss über Anträge zur Satzungsänderung 

11. Diskussion und Beschluss über Anträge zu Ordnungen 
a) Antrag des Prüfungsreferenten zur Änderung der Grundsatzordnung des Prüfungswesens 

b) Antrag des Kampfrichterreferenten zur Änderung der Freikampfordnung 

12. Sonstige Anträge 

13. Termine, Mitteilungen, Sonstiges  
 
Anträge sind einzureichen an den Präsidenten Dietmar Thom. Es gilt die Satzung:  

 
§ 18 Zusammentreten und Fristen  

1. Eine ordentliche DVVF-Delegiertenversammlung findet jährlich in der ersten Jahreshälfte statt. Die 
Delegiertenversammlung wird vom Präsidenten und/oder Vizepräsidenten mit einer Frist von 6 Wochen unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen.  
2. Anträge müssen dem Präsidium spätestens 4 Wochen vor der Delegiertenversammlung schriftlich eingereicht 
sein. Antragsberechtigt sind DVVF-Mitglieder und der DVVF-Vorstand. Die Anträge müssen sämtlichen Mitgliedern 
des DVVF spätestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich zur Verfügung gestellt werden. 
Dringlichkeitsanträge können bis zur Eröffnung der Versammlung schriftlich eingebracht werden, wenn die Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten zustimmt. Dringlichkeitsanträge zur Satzungsänderung sind ausgeschlossen. 

 
München, 5. September 2020 
 

Dietmar Thom 
Präsident des DVVF 


